




Bericht-Nr.: ACB-0322-216225/02   

216225_02_B.docx 3 

Inhalt 

 

Quellenverzeichnis .......................................................................................... 4 

Abkürzungsverzeichnis .................................................................................. 6 

1 Einführung .................................................................................................... 7 

1.1 Aufgabenstellung ................................................................................................... 7 
1.2 Rechtliche Grundlagen ........................................................................................... 7 
1.3 Verwendete Berechnungsmethoden ................................................................... 11 
1.4 Auslösewerte zur Lärmaktionsplanung und Maßnahmenplanung .................... 12 

2 Beschreibung des Untersuchungsraums ............................................... 13 

3 Eingangsdaten und Umfang zur Lärmkartierung ................................... 15 

4 Lärmanalyse entlang der untersuchten Hauptverkehrsstraßen ........... 15 

4.1 Lärmkarten entlang der kartierten Straßen ......................................................... 15 
4.2 Betroffenheitsstatistik entlang der kartierten Straßen ....................................... 15 
4.3 Kennzeichnung von Konfliktbereichen ............................................................... 17 

5 Potentiale zur Geräuschminderung des innerörtlichen Straßenverkehrs ..... 18 

6 Bisherige und geplante Maßnahmen zur Lärmminderung .................... 20 

7 Schutz ruhiger Gebiete ............................................................................. 20 

8 Öffentlichkeitsbeteiligung ......................................................................... 21 

9 Zusammenfassung .................................................................................... 21 

Anlagen ........................................................................................................... 22 





Bericht-Nr.: ACB-0322-216225/02   

216225_02_B.docx 5 

[15] Ruhige Gebiete, Leitfaden zur Festlegung in der Aktionsplanung, Ministerium für Ver-
kehr Baden-Württemberg, November 2019 
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Richtlinie 2002/49/EG 

Umgebungslärmrichtlinie Bemerkung 

Artikel 13 Ausschuss 

Artikel 14 Umsetzung 

Artikel 15 Inkrafttreten 

Artikel 16 Adressaten 

 

Tabelle 3: Mindestanforderungen für Aktionspläne gemäß Anhang V - ULR [1] 

Mindestanforderungen Bemerkung 

Eine Beschreibung des Untersuchungs-
raums, der Hauptverkehrsstraßen, der 
Haupteisenbahnstrecken oder der Großflug-
häfen und anderer Lärmquellen, die zu be-
rücksichtigen sind, 

Siehe Kapitel 2 

Zuständige Behörde für die Aufstellung von 
Lärmaktionsplänen entlang von Hauptver-
kehrsstraßen 

Stadt Weingarten 

Kirchstraße 1 

88250 Weingarten 

Zuständige Behörde für die Aufstellung von 
Lärmaktionsplänen entlang von Großflughä-
fen 

jeweilige Regierungspräsidien 

Zuständige Behörde zur Aufstellung von 
Lärmaktionsplänen entlang der Haupteisen-
bahnstrecken des Bundes 

Eisenbahnbundesamt 

Rechtlicher Hintergrund  § 47d BImSchG [3] 

Grenzwerte gemäß Art. 5 ULR  Übersicht der Grenzwerte 

www.lubw.de/laerm-und-erschuetterungen/grenz-
und-richtwerte 

Zusammenfassung der Daten der Lärmkar-
tierung  

Siehe Kapitel 4 

Bewertung der geschätzten Anzahl von Per-
sonen, die Lärm ausgesetzt sind, sowie An-
gabe von Problemen und verbesserungsbe-
dürftigen Situationen 

Siehe Kapitel 4 

Protokoll der öffentlichen Anhörungen ge-
mäß Art. 8 Abs. 7 ULR  

Zum jetzigen Zeitpunkt wurde noch keine öffentliche 
Anhörung durchgeführt 

Bereits vorhandene oder geplante Lärmmin-
derungsmaßnahmen 

Siehe Kapitel 6 

Von den Behörden geplante Maßnahmen für 
die nächsten 5 Jahre, einschließlich Schutz 
ruhiger Gebiete  

Siehe Kapitel 7 

Langfristige Strategie Qualifizierter LAP nach 4. Stufe Lärmkartierung 
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Eingangsdaten der LUBW wird die Einwohneranzahl jedes Gebäudes gleichmäßig auf die Im-
missionspunkte entlang der Gebäudefassade verteilt. So wird der Wert Einwohner pro Immis-
sionspunkt bestimmt und mit den berechneten Beurteilungspegeln verknüpft. 

Die Immissionspegel werden mit den ihnen zugeordneten Einwohnerzahlen in den Pegelbe-
reichen nach § 4 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 der 34. BImSchV [4] zusammengefasst. Aufgrund der 
hohen Anzahl an Immissionspunkten (oft für relativ wenige Einwohner) ist es notwendig, die 
Zahl der Belasteten in den einzelnen Berechnungsschritten durchgehend mit Fließkommazah-
len zu berechnen. Da die Anzahl der Wohnungen in den betrachteten Gebäuden nicht bekannt 
ist, wird bei der Ermittlung der lärmbelasteten Wohnungen von einem Standardwert ausge-
gangen. Es werden 2,1 Bewohner/innen pro Wohnung angesetzt und ausgehend von den 
lärmbelasteten Personen die Anzahl der lärmbelasteten Wohnungen berechnet. 

1.4 Auslösewerte zur Lärmaktionsplanung und Maßnahmenplanung 

Das Verkehrsministerium Baden-Württemberg hat mit dem Kooperationserlass Lärmaktions-
planung [11] sowie dessen Ergänzungen [12] wichtige Hinweise zur Aufstellung, Überprüfung 
und Überarbeitung von Lärmaktionsplänen zusammengestellt. 

Demnach sind aus Sicht des Landes Baden-Württemberg Bereiche mit Lärmbelastungen 
LDEN > 65 dB(A) und LNIGHT > 55 dB(A) bei einer Lärmaktionsplanung zu berücksichtigen. 
Handlungsbedarf besteht in Bereichen mit sehr hohen Lärmbelastungen von LDEN > 70 dB(A) 
und LNIGHT > 60 dB(A), für die vordringlich Maßnahmen im Lärmaktionsplan festzulegen sind. 

Zur Umsetzung baulicher Lärmminderungsmaßnahmen an Straßen ist eine Überschreitung 
der Lärmsanierungswerte erforderlich. Seit dem 01.08.2020 gelten für Bundesfernstraßen und 
Landesfernstraßen in Baden-Württemberg die gleichen Auslösewerte zur Lärmsanierung. 

Tabelle 4: Lärmsanierungswerte an Bundesfernstraßen und Landesfernstraßen 

Nutzungsart Pegelwerte 
[dB(A)] 

Tag Nacht 

1. an Krankenhäusern, Schulen, Kurheimen, Altenheimen, in reinen und all-
gemeinen Wohngebieten sowie Kleinsiedlungsgebieten 

64 54 

2. in Kerngebieten, Dorfgebieten und Mischgebieten sowie Urbane Gebiete 66 56 

3. in Gewerbegebieten 72 62 

Im Rahmen der Lärmsanierung sind zur Geräuschminderung vornehmlich aktive Maßnahmen 
umzusetzen, hierzu zählen z. B. Schallschutzwände- und wälle sowie die Aufbringung lärmar-
mer Fahrbahnbeläge. Seit Inkrafttreten der novellierten Fassung der 16. BImSchV-Verkehrs-
lärmschutzverordnung [6], sind die Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen - RLS-19 [9] für 
die Berechnung maßgebend.  

Zur Beurteilung straßenverkehrsrechtlicher Maßnahmen (z.B. Geschwindigkeitsbeschränkun-
gen) sind, trotz Novellierung der 16. BImSchV [6], weiterhin die RLS-90 [8] anzuwenden. 
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Abbildung 1: Untersuchungsraum (Quelle: www.openstreetmap.org) 

 
Abbildung 2: Auszug der Lärmkartierung Baden-Württemberg 2017, LDEN 
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Fassadenpegelberechnungen werden für alle Gebäude vorgenommen, denen Einwohner zu-
geordnet sind. Diese Berechnungen erfolgen ebenfalls für eine Höhe von 4,0 m über Gelände. 
Aus den berechneten Gebäudelärmkarten wurden die nachfolgend dargestellten Einwohner-
statistiken erstellt. Gemäß Anhang VI der Umgebungslärmrichtlinie [2] ist insgesamt die An-
zahl der Menschen zu ermitteln und zu berichten, die innerhalb definierter Lärmbänder leben. 

Analog zur eigentlichen Kartierung sind dabei Lärmklassen im Abstand von 5 dB(A) zu be-
trachten. Für die ganztägliche Belastung (LDEN) liegt die niedrigste, zu berichtende Klasse bei 
über 55 bis 60 dB(A), für die nächtliche Belastung (LNight) bei über 50 bis 55 dB(A).  

Die Betroffenenanzahlen sind nach VBEB [7] zu ermitteln, d.h. die Anzahl der Hausbewohner 
ist gleichmäßig auf die Fassadenpegel zu verteilen, die an dem betreffenden Gebäude be-
rechnet wurden. 

Tabelle 5: Geschätzte Zahl der durch Straßenverkehrslärm belasteten Menschen nach VBEB [7] aus 
der strategischen Lärmkartierung der LUBW 2017 und 2012 (in Klammern) 

Intervall [dB(A)] Belastete Personen (nach VBEB) 

Kartierungsstrecken Straßenverkehr 

über bis LDEN LNight 

50 55 -- 455 / (375) 

55 60 494 / (464) 331 / (303) 

60 65 426 / (360) 96 / (148) 

65 70 334 / (310) 0 / (0) 

70 75 44 / (67) 0 

75  0 -- 

Summe 1.298 / (1.201) 882 / (826) 

Die Anzahl der belasteten Personen ist nicht direkt vergleichbar da bei der Kartierung 2012 
die L 317, Niederbieger Straße, nicht kartiert wurde. 

 

Tabelle 6: Geschätzte Zahl der von Lärm belasteten Flächen, Schulen und Wohnungen 

LDEN 

dB(A) 

Fläche 

km² 

Wohnungen 

 

Schulen Krankenhäuser 

über 55 bis 65 1,7 590 4 -- 

über 65 bis 75 0,5 172 1 -- 

über 75 0,1 -- -- -- 

Während des 24-stündigen Beurteilungszeitraums LDEN sind ca. 378 Menschen Geräuschbe-
lastungen oberhalb 65 dB(A) ausgesetzt. Während des nächtlichen Beurteilungszeitraums 
LNight sind ca. 427 Personen Pegeln (LNight > 55 dB(A)) ausgesetzt.  
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Die durch den Straßenverkehr verlärmte Fläche liegt während des 24-stündigen Beurteilungs-
zeitraums LDEN bei ca. 2,3 km2. 5 Schulen sind Geräuschbelastungen oberhalb 55 dB(A) (LDEN) 
ausgesetzt. 

4.3 Kennzeichnung von Konfliktbereichen 

Gemäß Kooperationserlass [10] des Ministeriums für Verkehr ist im Rahmen der Lärmaktions-
planung darauf hinzuwirken, dass gesundheitskritische Werte (LDEN > 65 dB(A) bzw. LNight > 55 

dB(A)) nach Möglichkeit unterschritten werden. Vordringlicher Handlungsbedarf besteht in Be-
reichen mit Geräuschbelastungen LDEN > 70 dB(A) bzw. LNight > 60 dB(A).  

Gebäude mit Geräuschbelastungen LDEN > 70 dB(A) bzw. LNight > 60 dB(A) finden sich verein-
zelt an der St.-Longinus-Straße, der Ravensburger Straße und an der Waldseerstraße. Eine 
geringfügige Anhäufung befindet sich westlich der Ravensburger Straße zwischen Bleiche- 
und Moosbrugger Straße.   

Entlang der Landesstraße L 317 ergeben sich am westlichen Ortseingang vereinzelt, im Stadt-
gebiet östlich der Kreuzung Waldseer Straße vermehrt Geräuschbelastungen im gesund-
heitskritischen Bereich. Südlich der Kreuzung Schussenstraße treten an der L 313, Waldseer 
Straße und Ravensburger Straße, häufig Pegel von LDEN > 65 dB(A) bzw. LNight > 55 dB(A) an 
Gebäuden auf (siehe nachfolgende Abbildung 3 und Gebäudelärmkarte Anlage 2).  

 

Abbildung 3: Übersichtskarte mit Darstellung von Straßenabschnitten mit Überschreitungen der Auslö-

sewerte LDEN > 65 dB(A) bzw. LNight > 55 dB(A) 
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Geeignete Bauleitplanung 

Weiterhin kann die Verlärmung durch Umgebungslärm mit einer geeigneten städtebaulichen 
Planung bzw. im Rahmen der Bauleitplanung reduziert werden. In Betracht kommen hierbei 
z. B. die Schließung von Baulücken, die Abschirmung durch eine geeignete Gebäude- und 
Grundrissorientierung.  

 

Abbildung 4: geplante Riegelbebauung südlich einer Bundesstraße, welche an der südlich liegenden 

Bestandsbebauung zu einer Minderung der Geräuschbelastung durch den Straßenverkehr führt (bei-

spielhafte Darstellung). 

Passiver Schallschutz 

Als letzte Möglichkeit zur Schaffung gesunder Wohnverhältnisse kommen passive Maßnah-
men am Gebäude wie z. B. Schallschutzfensterprogramme in Betracht. 

Fazit 

In der Regel gibt es immer mehrere Möglichkeiten, um zur Lärmminderung in lärmbeanspruch-
ten Bereichen beizutragen. Bauleitplanung, die Gestaltung des Straßenraumes oder das Auf-
bringen lärmarmer Fahrbahnbeläge sind dabei eher als mittel- bis langfristige Maßnahmen 
anzusehen. Als kurzfristig realisierbare Maßnahme kann eine Geschwindigkeitsbeschränkung 
dienen.  

Allerdings sind für straßenverkehrsrechtliche Maßnahmen wie Geschwindigkeitsbegrenzun-
gen im klassifizierten Straßennetz die Zustimmung der unteren sowie auch der höheren Stra-
ßenverkehrsbehörden (Stadt / RP) notwendig. Voraussetzung dafür ist in der Regel eine Über-
schreitung der Orientierungswerte der Lärmschutz-Richtlinien StV [10]. Dies wiederum setzt 
die Berechnung der Lärmpegel nach den Vorgaben der Richtlinien für den Lärmschutz an 
Straßen, RLS-90 [8], und nicht die für die Lärmkartierung angewandte vorläufige Berech-
nungsmethode für die Ermittlung des Umgebungslärms an Straßen VBUS [5] voraus.  
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Stadt Weingarten

Lärmaktionsplanung 2022
gemäß § 47 d Bundes-Immissionsschutzgesetz

Objekte

  Straße
  Haus
  Schirm

Pegel in dB(A)

 >  55 dB(A)
 >  60 dB(A)
 >  65 dB(A)
 >  70 dB(A)
 >  75 dB(A)

Anlage 1.1

Lärmquelle: Straße
Lärmindex: LDEN (24 Stunden)

Berechnungsvorschrift: VBUS
Berechnungshöhe: 4 Meter

Datum: 31.01.2022 Maßstab 1:20000
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Stadt Weingarten

Lärmaktionsplanung 2022
gemäß § 47 d Bundes-Immissionsschutzgesetz

Objekte

  Straße
  Haus
  Schirm

Pegel in dB(A)

 >  50 dB(A)
 >  55 dB(A)
 >  60 dB(A)
 >  65 dB(A)
 >  70 dB(A)
 >  75 dB(A)

Anlage 1.2

Lärmquelle: Straße
Lärmindex: LNight (22.00 Uhr - 06.00 Uhr)

Berechnungsvorschrift: VBUS
Berechnungshöhe: 4 Meter

Datum: 31.01.2022 Maßstab 1:20000




























